
Ergänzende Vertragsbestimmungen der Stadtwerke Greifswald GmbH (SWG)  
für Sonderkundenverträge mit Privat- und Gewerbekunden im Versorgungsgebiet Greifswald (Stand 01.01.2023) 

 
Diese Ergänzenden Vertragsbestimmungen sind Bestand-

teil des beiliegenden Vertrages, der als Sonderkundenver-

trag außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung zu 

verstehen ist. Soweit der Kunde mit der SWG im Vertrag 

nichts Abweichendes vereinbart hat, gilt Folgendes: 

 

1. Art und Umfang der Versorgung 

a. Die SWG liefert und der Kunde bezieht das von ihm 
benötigte Erdgas an der im Liefervertrag genannten 

Anschrift zu den Bestimmungen des jeweiligen Vertrages. 

b. Das Gas wird im Rahmen dieses Vertrages für die 

Zwecke des Letztverbrauchers (im Sinne des § 3 Nr. 25 

EnWG) geliefert. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet 

werden, es sei denn, diese Verwendung ist nach dem 

Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchführungsverordnung zulässig.   

c. Die Weiterleitung von Erdgas an Dritte bedarf der 

schriftlichen Zustimmung der SWG. 

 

2. Preis 

a. Der Kunde verpflichtet sich, das bereitgestellte und 

gelieferte Erdgas nach den im Vertrag und diesen ergän-

zenden Vertragsbestimmungen geregelten Konditionen zu 
bezahlen.   

b. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den 

Preisbestandteilen nach den Ziffern 2.c. bis 2.e. zusam-

men.   

c. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen ver-

brauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den 

Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. 
Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für 

die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen. Sie 

enthalten folgende Kosten: Kosten für Energiebeschaffung 

und Vertrieb (inklusive  SLP-Bilanzierungsumlage, 

Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, 

Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage), die 

Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese 

Kosten der SWG vom Messstellenbetreiber  in Rechnung 
gestellt werden – das an den Netzbetreiber abzuführende 

Netzentgelt, die Energiesteuer, die Gasspeicherumlage 

nach § 35e EnWG, die Kosten aus dem Kauf von Emissi-

onszertifikaten nach dem Brennstoffemissionshandelsge-

setz (BEHG) sowie die Konzessionsabgaben.  

d. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie 

nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 2.c. 

und 2.e. nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, 
erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die 

hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden 

Höhe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder 

die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit einer 

hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung 

(d. h. keine Bußgelder oder Ähnliches) belegt wird, soweit 

diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach 
diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weiter-

gabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 

führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) 

zu einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiter-

berechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach 

Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertrags-

schluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige 

gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegen-
steht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten 

beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzli-

chen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. 

nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden 

können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt 

der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird über eine 

solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungs-

stellung informiert.  
e. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Zif-

fern 2.c. und 2.d. die Umsatzsteuer in der jeweils gelten-

den Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt 

sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.  

f. Die SWG teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe 

eines nach Ziffern 2.d. und 2.e. zu zahlenden Preisbe-

standteils auf Anfrage mit.  
g. Der Kunde erhält aktuelle Informationen über geltende 

Preise und sonstige Entgelte über die Internet-Seite der 

SWG www.sw-greifswald.de und im Kundenzentrum. 

 

3. Preisänderung  
Die SWG ist verpflichtet, den Grundpreis und den Ar-

beitspreis nach Ziffer 1.2 – nicht hingegen etwaige zu-

künftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-
legte Belastungen nach Ziffer 2.d. sowie die gesondert in 

der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergegebe-

ne Umsatzsteuer nach Ziffer 2.e. – durch einseitige Leis-

tungsbestimmung nach billigem Ermessen gemäß § 315 

BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). Anlass 

für eine solche Preisanpassung ist ausschließlich eine 

Änderung der in Ziffer 2.c. genannten Kosten. Die SWG 

überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der 

Umfang einer solchen Preisanpassung ist auf die Verände-
rung der Kosten nach Ziffer 2.c. seit der jeweils vorherge-

henden Preisanpassung nach dieser Ziffer bzw. – sofern 

noch keine Preisanpassung nach dieser Ziffer erfolgt ist – 

seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt des geplanten 

Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung be-

schränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind 

bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die 
einseitige Leistungsbestimmung der SWG nach billigem 

Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte 

einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass 

Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstige-

ren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostener-

höhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem 

Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen.  

Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die 
Ausübung des billigen Ermessens der SWG gerichtlich 

überprüfen zu lassen. Änderungen des Grundpreises und 

des Arbeitspreises nach dieser Ziffer sind nur zum Mo-

natsersten möglich. Preisanpassungen werden nur wirk-

sam, wenn die SWG dem Kunden die Änderungen spätes-

tens zwei Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in 

Textform mitteilt. Für Haushaltskunden gem. § 3 Nr. 22 
EnWG gilt eine Frist von mindestens einem Monat. Der 

Kunde hat dann das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwer-

dens der Preisanpassung zu kündigen. Hierauf wird der 

Kunde von der SWG in der Mitteilung gesondert hinge-

wiesen. 

 
4. Umfang der Leistungspflicht der SWG 
a. Die SWG ist im Interesse des Kunden verpflichtet, den 

Gasbedarf des Kunden im Rahmen dieses Vertrages zu 

befriedigen und für die Dauer dieses Vertrages zur Verfü-

gung zu stellen. Dies gilt nicht,  

1. soweit dieser Vertrag zeitliche Beschränkungen vor-

sieht, 

2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss 

und die Anschlussnutzung   nach § 17 der Niederdruck-
anschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Nie-

derdruckanschlussverordnung unterbrochen hat oder 

3. soweit und solange die SWG an dem Bezug oder der 

vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Ge-

walt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihr 

nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zugemutet wer-

den kann, gehindert ist.  
c. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 

in der Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer 

Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzan-

schlusses handelt, die SWG von der Leistungspflicht 

befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf 

nicht berechtigten Maßnahmen der SWG nach Ziff. 19 

beruht. Die SWG ist verpflichtet, ihren Kunden auf 

Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverur-
sachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden 

Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt 

sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 

können. 

 

5. Messeinrichtungen 

a. Der dem Gaspreis zugrundeliegende Verbrauch des  

Kunden wird durch eine Messeinrichtung nach den Vor-
schriften des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt.  

b. Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Mess-

einrichtung durch die Eichbehörde oder eine anerkannte 

Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des Mess- und Eichge-

setzes verlangen. Die Kosten für den Ein- und Ausbau 

sowie die Prüfung der Messeinrichtung trägt die SWG, 

falls die festgestellte Abweichung die gesetzliche Ver-
kehrsfehlergrenze überschreitet. Entspricht die ausgebaute 

und geprüfte Messeinrichtung den gesetzlichen Fehler-

grenzen, so berechnet  

die SWG dem Kunden die durch den Ein- und Ausbau 

sowie der Prüfung der Messeinrichtung, entstandenen 

Kosten. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei 

der SWG, sondern beim Messstellenbetreiber, so ist die 

SWG zeitgleich mit der Antragstellung zu benachrichti-

gen. 

 

6. Zutrittsrecht   

Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem  

mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbe-

treibers, des Messstellenbetreibers oder der SWG den 

Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu 

gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Bemes-
sungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtun-

gen nach § 8 erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 

durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch 

Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 

mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfol-

gen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der 

Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrich-
tungen zugänglich sind. 

 

7. Vertragsstrafe 

a. Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflus-

sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder 

nach Unterbrechung der Versorgung, so ist die SWG 

berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für 

die Dauer des unbefugten Verbrauchs, längstens aber für 
sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung 

der unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu 

zehn Stunden nach dem für den Kunden vertraglich 

vereinbarten Preis zu berechnen.   

b. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn 

der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflich-

tung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben 
zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des 

Betrages, den der Kunde bei der Erfüllung seiner Ver-

pflichtung nach dem für ihn geltenden vertraglich verein-

barten Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf 

längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt 

werden.  

c. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der 

Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann 
die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der 

Absätze a und b für einen geschätzten Zeitraum, der 

längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

 

8. Ablesung   

a. Die SWG ist berechtigt für Zwecke der Abrechnung die 

Ablesedaten zu verwenden, die sie vom Netzbetreiber 

oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Messung 
durchführenden Dritten erhalten hat.   

b. Die SWG kann die Messeinrichtungen selbst ablesen 

oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, 

wenn dies 

    1. zum Zwecke der Abrechnung nach Ziff. 9 Abs. a, 

    2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 

    3. bei einem berechtigten Interesse der SWG an einer 
Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer 

Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese 

ihm nicht zumutbar ist. Die SWG darf bei einem berech-

tigten Widerspruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung 

kein gesondertes Entgelt verlangen. 

c. Wenn der Netzbetreiber oder die SWG das Grundstück 

und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Able-

sung betreten kann, darf die SWG den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukun-

den nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter 

angemessener Berücksichtigung tatsächlicher Verhältnisse 

schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte 

Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 
 
9. Abrechnung 

a. Die SWG wird den Energieverbrauch des Kunden nach 
§ 40b EnWG jährlich feststellen und abrechnen (Jahresab-

rechnung). Der jährliche Abrechnungszeitraum wird dem 

Kunden mit der Vertragsbestätigung mitgeteilt. Die 

jährliche Abrechnung ist für den Kunden kostenfrei und 

wird grundsätzlich in Papierform versendet. Der Kunde 

kann eine unterjährige Abrechnung verlangen. Eine 

Abrechnung ist monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich 
möglich. Soweit der Kunde eine unterjährige Abrechnung 

wünscht, die zusätzlich zur jährlichen Abrechnung erfol-

gen soll, fällt ein zusätzliches Entgelt je Abrechnung an. 

Über die unterjährige Abrechnung ist eine gesonderte 

Vereinbarung abzuschließen, die dem Kunden innerhalb 

von zwei Wochen nach Eingang der Mitteilung des 

Kunden übersendet wird und aus der sämtliche Vorausset-

zungen hervorgehen. Auf Wunsch des Kunden kann die 



Übermittlung der Abrechnung unentgeltlich auf elektroni-

schem Weg erfolgen.  

Mit der Erstellung der Abrechnung für den Abrechnungs-

zeitraum wird die Differenz zwischen den geleisteten 

Abschlagszahlungen und dem Rechnungsbetrag ermittelt 

und nachberechnet oder gutgeschrieben. Guthaben des 

Kunden werden auf die der Abrechnung folgenden Forde-
rung (z. B. Abschlagsforderung) angerechnet, soweit das 

Guthaben die Abschlagsforderung nicht übersteigt. Ande-

renfalls ist der übersteigende Betrag innerhalb von zwei 

Wochen an den Kunden auszuzahlen. Fällt die Abrech-

nung mit der Beendigung des Vertrages zusammen, 

werden Guthaben auf die Schlussrechnung angerechnet. 

Ergänzende Vertragsbestimmungen der Stadtwerke 

Greifswald GmbH (SWG) für Sonderkundenverträge mit 
Privat- und Gewerbekunden im Versorgungsgebiet 

Greifswald (Stand 01.01.2022) Verbleibende Guthaben 

werden innerhalb von zwei Wochen ausgekehrt.  

b. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 

verbrauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen 

Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; 

jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen sind auf der 
Grundlage von Erfahrungswerten für vergleichbare Kun-

den angemessen zu berücksichtigen. Gleiches gilt bei 

Änderungen des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger  

Abgabensätze. 
 
10. Abschlagszahlungen 

a. Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, 

so kann die SWG für das nach der letzten Abrechnung 
verbrauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese 

ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-

sprechend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten 

Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht 

möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem 

durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 

Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 

geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 
b. Ändern sich die im umseitigen Vertrag aufgeführten 

Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 

Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preis-

änderung entsprechend angepasst werden. 

 
11. Vorauszahlungen 

a. Die SWG ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines 
Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn 

nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der An-

nahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflich-

tungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei 

Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber 

ausdrücklich und in verständlicher Form zu unterrichten. 

Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die 

Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für 
ihren Wegfall anzugeben.  

b. Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch 

des vorhergehenden Abrechnungszeitraums oder dem 

durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. 

Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich 

geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen. 

Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere 

Monate und erhebt die SWG Abschlagszahlungen, so 
kann sie die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbe-

trägen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten  

Rechnungserteilung zu verrechnen.  

c. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die SWG 

beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder 

sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten. 

 

12. Sicherheitsleistung 

a. Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziff. 11 nicht 

bereit oder nicht in der Lage, kann die SWG in angemes-

sener Höhe Sicherheit verlangen.  

b. Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz 

nach § 247 Bürgerlichen Gesetzbuchs verzinst.  

c. Ist der Kunde in Verzug, und kommt er nach erneuter 

Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zah-
lungsverpflichtungen aus diesem Versorgungsverhältnis 

nach, so kann die SWG die Sicherheit verwerten. Hierauf 

ist in der Zahlungsaufforderung hinzuweisen. Kursverluste 

beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des 

Kunden.  

d. Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn 

keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann. 
 

13. Rechnungen 

Die Rechnungen enthalten sämtliche für die Ermittlung 

der Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren. 

 

14. Zahlung, Verzug 

a. Rechnungen und Abschläge werden zu dem von der 

SWG angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.  

b. Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die SWG, wenn 

sie erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch 

einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstande-

nen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal 

berechnen; die Höhe der Pauschalen ist in Ziff. 15 festge-

legt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-

grundlage nachzuweisen.  
c. Eine Aufrechnung mit Forderungen der SWG ist nur 

mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-

forderungen möglich. 

 

15. Kosten bei Zahlungsverzug, Unterbrechung und 

Wiederherstellung der Versorgung 

a. Bei Zahlungsverzug trotz Mahnung, ist die SWG oder 
ein von ihr beauftragter Dritter befugt, eine pauschale 

Gebühr (Inkassokosten) in Höhe von:   

                                      Netto*   MwSt.19% Brutto**  

Inkassokosten:  30,00 €         -  30,00 €  

für die im Zusammenhang mit der Sperrung entstandenen 

Kosten in Rechnung zu stellen. Die Pauschale entsteht mit 

Auslösen des Sperrauftrags nach letztmaliger Ankündi-

gung der Sperrung 3 Tage zuvor und unabhängig davon, 
ob eine Sperrung tatsächlich durchgeführt wurde.    

 

Die Kosten einer Einstellung der Versorgung sowie der 

Wiederaufnahme der Versorgung werden dem Kunden 

ebenfalls pauschal in Rechnung gestellt. Diese betragen:   

   Netto*  MwSt.19 % Brutto**  

Unterbrechen:    65,00 €       -  65,00 €  

Wiederaufnahme:     65,00 €  12,35 €  77,35 €  
 

b. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-

lage nachzuweisen. Die Pauschale muss einfach nachvoll-

ziehbar sein und darf den nach dem gewöhnlichen Lauf 

der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem 

Kunden ist der Nachweis gestattet, solche Kosten seien 

nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der 
Pauschale. 

Der Kunde hat anfallende Bankkosten für ungedeckte  

Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an die SWG 

zu erstatten, es sei denn, der Kunde hat die Umstände, die 

zur Entstehung dieser Kosten geführt haben, nicht zu 

vertreten.  

c. Ist zur Einstellung der Versorgung die Trennung der  

Hausanschlussleitung erforderlich, werden die tatsächlich 
entstandenen Kosten in Rechnung gestellt.   

Die Wiederherstellung der Versorgung erfolgt nur, wenn 

die Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstel-

lungskosten erfolgt ist und die Gründe für die Unterbre-

chung entfallen sind. 

 

16. Zahlungsweise 

Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahl-
weise durch SEPA-Basislastschriftmandat, durch Dauer-

auftrag, durch Überweisung inkl. Barzahlung auf das in 

der Abschlagsforderung/Rechnung genannte Konto der 

SWG, SEPA-Firmenlastschriftmandat oder Barzahlung im 

Kundenzentrum der SWG, Gützkower Landstraße 19-21, 

17489 Greifswald gebührenfrei zu leisten. Die Erteilung 

einer Lastschrifteinzugsermächtigung an die SWG GmbH 
bedarf der Textform und kann jederzeit in gleicher Weise 

widerrufen werden.  

Maßgeblich für die rechtzeitige Einhaltung der Fälligkeits-

termine ist der Eingang der Zahlung bei der SWG bzw. 

der Zeitpunkt der Gutschrift auf dem von der SWG ange-

gebenen Konto. 

 

17. Berechnungsfehler 
a. Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Über-

schreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler 

in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so 

ist die Überzahlung von der SWG zurückzuzahlen oder 

der Fehlbetrag vom Kunden nachzuentrichten. Ist die 

Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder 

zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt die SWG 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien 

Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher-

gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfol-

genden Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen 

Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnis-

se sind angemessen zu berücksichtigen. Bei Berechnungs-

fehlern auf Grund einer nicht ordnungsgemäßen  

Funktion einer Messeinrichtung ist der vom Messstellen-
betreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigier-

te Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.  

b. Ansprüche nach Abs. a sind auf den der Feststellung  

des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 

es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen 

größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist 

der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

 

18. Unterbrechung der Versorgung 

a. Die SWG ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige 

Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu 

lassen, wenn der Kunde diesem Vertrag in nicht unerheb-

lichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbre-

chung erforderlich ist, um den Gebrauch von Gas unter 

Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen zu verhindern.  

b. Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der 

Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mah-

nung, ist die SWG berechtigt, die Versorgung vier Wo-

chen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den 

zuständigen Netzbetreiber nach § 24 Abs. 3 der Nieder-

druckanschlussverordnung mit der Unterbrechung der 

Versorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere 

der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass 

hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflich-

tungen nachkommt. Die SWG kann mit der Mahnung 

zugleich die Unterbrechung der Versorgung androhen, 

sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwi-

derhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf die 

SWG eine Unterbrechung in den Sätzen 1 bis 3 genannten 
Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde 

nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflich-

tungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der 

Berechnung der Höhe des Betrages nach Satz 4 bleiben 

diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, 

die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig 

begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung 

zwischen der SWG und dem Kunden noch nicht fällig sind 

oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig 

entschiedenen Preiserhöhung der SWG resultieren.  

c. Der Beginn der Unterbrechung der Versorgung ist dem 

Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen.  

d. Die SWG hat die Versorgung unverzüglich wiederher-

stellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbre-
chung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unter-

brechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt 

hat. Die Kosten werden pauschal berechnet.  

Die Höhe ergibt sich aus Ziff. 15.a. 

 

19. Lieferbeginn, Laufzeit und Kündigung des Vertra-

ges  

a. Der Vertrag kommt mit Zugang der Vertragsbestätigung 
beim Kunden zustande, welche die Mitteilung des Liefer-

beginns enthält, spätestens mit der tatsächlichen Aufnah-

me der Belieferung. Voraussetzung des Vertragsschlusses 

ist das Vorliegen der Bestätigung der Kündigung des 

vorherigen Gaslieferanten sowie die Bestätigung des 

Netznutzungsbeginns vom zuständigen Netzbetreiber. Die 

Lieferung beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt, soweit 
der Kunde keinen späteren Termin wünscht. Der nächst-

mögliche Zeitpunkt der Belieferung ist abhängig von den 

Vorgaben zum Lieferantenwechsel sowie von etwaigen 

bestehenden Altverträgen. Steht der Belieferung durch die 

SWG kein geltender Gasliefervertrag (Altgasliefervertrag) 

entgegen, hängt die nächstmögliche Belieferung vom 

örtlichen Netzbetreiber ab, der die Netznutzung ermög-

licht. Der Lieferantenwechsel erfolgt regelmäßig spätes-
tens drei Wochen nach Zugang der Anmeldung der Netz-

nutzung beim zuständigen Netzbetreiber. Existiert für die 

vertragsgegenständliche Lieferstelle des Kunden mit 

einem anderen Lieferanten ein Gasliefervertrag, so beginnt 

die Lieferung frühestens einen Tag nach Ablauf der 

Laufzeit des bestehenden Gasliefervertrages.   



b. Wenn im Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist, gilt 

zu Laufzeit und Kündigung Folgendes: Die Laufzeit des 

Vertrages beträgt zunächst 12 Monate.  

Sofern der Vertrag nicht von einem Vertragspartner einen 

Monat vor Ablauf in Textform gekündigt wird, verlängert 

er sich automatisch auf unbestimmte Zeit. Er kann dann 

von einem der Vertragspartner mit einmonatiger Frist 
gekündigt werden.  

c.  Kommt innerhalb von sechs Kalendermonaten ab 

Vertragsschluss keine Belieferung des Kunden zustande 

oder teilt der Kunde die in dem umseitigen Vertrag anzu-

gebenden Daten nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 

mit, hat die SWG das Recht, diesen Gasliefervertrag 

fristlos zu kündigen.   

d. Die SWG wird den Lieferantenwechsel zügig und ohne 
gesonderte Kosten für den Kunden abwickeln.  

 

20. Außerordentliches Kündigungsrecht bei Umzug   

Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde berechtigt, 

den Vertrag mit sechswöchiger Frist zu kündigen. Ein 

Nachweis des neuen Wohnsitzes ist unter Nennung des 

Datums des Umzuges und der neuen Rechnungsanschrift 
zu erbringen.  Die SWG kann die Kündigung abwenden, 

indem sie innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der 

Kündigung, eine Vertragsfortführung zu unveränderten 

Bedingungen an dem neuen Wohnsitz in Textform anbie-

tet und eine Belieferung an der neuen Abnahmestelle 

möglich ist. 

 

21. Außerordentliche Kündigung wegen Vertragsver-

letzung 

Die SWG ist in den Fällen des Ziff. 18 Abs. a berechtigt, 

das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die 

Voraussetzungen zur Unterbrechung der Versorgung 

wiederholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlun-

gen nach Ziff. 18 Abs. b ist die SWG zur fristlosen Kün-

digung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher ange-

droht wurde; Ziff. 18 Abs. b Satz 2 und 3 gilt entspre-
chend. 

 

22. Lieferantenwechsel  

Im Falle einer ordentlichen Kündigung des Vertrages auf 

Grund eines Lieferantenwechsels unter den Voraussetzun-

gen des Ziff. 19 b, werden keine gesonderten Entgelte 

erhoben, es erfolgt eine umgehende Schlussabrechnung 
durch die SWG. 

 

23. Haftung 

a. Für alle Unterbrechungen und Unregelmäßigkeiten in 

der Gasversorgung, welche in Folge einer Störung des 

Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses auftre-

ten, haftet ausschließlich der Netzbetreiber gem. den 

gesetzlichen Vorschriften der Verordnung über Allgemei-
ne Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nut-

zung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruck-

anschlussverordnung - NDAV). Das gilt nicht, soweit die 

Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen der 

SWG nach Ziff. 18 beruht. Der im Versorgungsgebiet 

zuständige Netzbetreiber ist die Stadtwerke Greifswald 

GmbH, Gützkower Landstraße 19-21,17489 Greifswald. 

b. In allen übrigen Fällen ist die Haftung der SWG, ihrer 
Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehil-

fen ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um einen 

Schaden aus der schuldhaften Verletzung   

1. des Lebens, Körpers oder der Gesundheit,  

oder   

2. der Schaden beruht auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung der SWG und/oder einer 
ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.   

c. Die Haftung ist ebenso wenig bei schuldhafter Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten ausgeschlossen, bei 

leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach beschränkt 

auf die bei Abschluss des jeweiligen Vertrages vorherseh-

baren vertragstypischen Schäden. Wesentliche Vertrags-

pflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen 

und auf die der Kunde vertrauen darf.   
d. Die Haftung für Sachschäden nach dem Haftpflichtge-

setz wird mit Ausnahme der Regelung in Satz 2 insgesamt 

ausgeschlossen. Die Haftung bei Sachschäden nach § 2 

Haftpflichtgesetz ist im Verhältnis zu Kunden, die Kauf-

leute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder 

öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, ausgeschlos-

sen. Hinsichtlich der Kaufleute gilt dieser Haftungsaus-
schluss nur dann, wenn dieser Vertrag im Rahmen des 

Betriebes seines Handelsgewerbes abgeschlossen wurde. 

Die Haftung nach dem Haftpflichtgesetz für Personen-

schäden bleibt unberührt. 

 

24. Zukünftige Änderungen der Ergänzende Vertrags-

bestimmungen der SWG für Sonderkundenverträge 

Die Bestimmungen dieses Vertrages und der ergänzenden 
Bedingungen basieren auf den rechtlichen und wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses. Wenn sich diese Rahmenbedingungen z. B. 

durch eine Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, der 

dazu erlassenen Verordnungen, durch Entscheidungen der 

Bundesnetzagentur oder die höchstrichterliche Rechtspre-

chung ändern und dadurch das vertragliche Verhältnis von 

Leistung und Gegenleistung (Äquivalenzverhältnis) nicht 
unerheblich gestört wird oder eine Lücke im Vertrag 

entsteht, darf die SWG Regelungen dieses Vertrages 

einschließlich der ergänzenden Bedingungen ändern um 

das ursprüngliche Äquivalenzverhältnis wiederherzustel-

len bzw. die entstandene Lücke zu schließen. Wesentliche 

vertragliche Bestimmungen wie Preisregelungen, Rege-

lungen zur Laufzeit und Kündigung darf die SWG nicht 
ändern. Die SWG wird den Kunden in Textform über die 

beabsichtigten Änderungen informieren. Die Änderung 

wird für den Kunden nicht wirksam, wenn er der Ände-

rung binnen sechs Wochen nach Zugang der Änderungs-

mitteilung in Textform widerspricht. Es ist ausreichend, 

wenn der Kunde den Widerspruch innerhalb dieser Frist 

absendet. Der Kunde ist auch berechtigt, den Vertrag 

fristlos zu kündigen, wenn die SWG eine Änderung des 
Vertrages ankündigt. Auf das Recht zum Widerspruch und 

zur Kündigung wird die SWG den Kunden zusammen mit 

der Änderungsankündigung informieren. 

 

25. Informationen zu Streitbeilegungsverfahren 

Für Verbraucher im Sinne des § 13 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches gilt Folgendes:  

Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Ihrer 
Energielieferung können an unsere Beschwerdestelle per 

Post (Stadtwerke Greifswald GmbH, Beschwerdema-

nagement, Gützkower Landstr. 19-21, 17489 Greifswald), 

telefonisch (03834 53-2115), per Fax (03834 53-2154) 

oder per E-Mail (kontakt@sw-greifswald.de) gerichtet 

werden. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 

stellt Ihnen Informationen über das geltende Recht, Ihre 
Rechte als Haushaltskunde und über Streitbeilegungsver-

fahren für die Bereiche Elektrizität und Gas zur Verfü-

gung und ist wie folgt zu erreichen: 

Bundesnetzagentur, Verbraucherservice Energie, Postfach 

8001, 53105 Bonn, Tel.: 030 22480-500, Fax: 030 

22480323, Internet: www.bundesnetzagentur.de, E-Mail: 

verbraucherservice-energie@bnetza.de.  

Zur Beilegung von Streitigkeiten nach § 111 a EnWG 
kann ein Schlichtungsverfahren bei der Schlichtungsstelle 

Energie beantragt werden. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Beschwerdestelle unseres Unternehmens angerufen 

wurde und keine beidseitig zufriedenstellende Lösung 

gefunden wurde. Unser Unternehmen ist zur Teilnahme 

am Schlichtungsverfahren der Schlichtungsstelle Energie 

verpflichtet, welche Sie unter folgenden Kontaktdaten 

erreichen: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße  

133, 10117 Berlin, Tel.: 030 2757240-0, Fax: 030 

275724069, Internet: www.schlichtungsstelle-energie.de, 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de. Die Europäi-

sche Kommission stellt eine Plattform zur Online-

Streitbeilegung bereit, die Sie unter 

www.ec.europa.eu/consumer/odr finden. Verbraucher 
haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung 

ihrer Streitigkeiten aus Online-Kaufverträgen oder Online-

Dienstleistungsverträgen zu nutzen. 

 

26. Information nach dem EDLG  

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz und der Energieeinsparung mit Vergleichs-

werten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkei-
ten zu Verbraucherorganisationen, Energieagenturen oder 

ähnlichen Einrichtungen erhalten Sie auf folgender Inter-

netseite: www.ganz-einfach-energiesparen.de. Neben 

unseren Beratungsangeboten weisen wir Sie gerne auf die 

Internetseite www.bfee-online.de hin. Dort finden Sie eine 

von der Bundesstelle für Energieeffizienz öffentlich 

geführte Liste mit Anbietern von wirksamen Maßnahmen 
zur Effizienzverbesserung und Energieeinsparung. 

27. Sonstiges 

Diese Ergänzenden Vertragsbestimmungen werden dem 

Kunden bei Vertragsschluss unentgeltlich ausgehändigt. 

Als Ansprechpartner und zur Beratung und aktuellen 

Preisinformation steht Ihnen unser Kundendienst unter der 

kostenpflichtigen Rufnummer 03834 53-2115 zur Verfü-

gung. Darüber hinaus stehen wir Ihnen in unserem Kun-
denzentrum in der Gützkower Landstraße 19-21, 17489 

Greifswald oder im Kundenbüro am Markt 2, 18507 

Grimmen persönlich zur Verfügung. Die Öffnungszeiten 

entnehmen Sie bitte unserer Webseite unter www.sw-

greifswald.de oder den öffentlichen Bekanntgaben in der 

ortsüblichen Presse, gerne können Sie die Öffnungszeiten  

auch telefonisch erfragen.  

 
*    Herstellung Montag-Freitag in der Zeit zwischen 7-16 

Uhr; Montag-Freitag außerhalb 7-16 Uhr sowie Samstag 

zzgl. 25% Zuschlag; Sonn- und Feiertage zzgl. 50% 

Zuschlag.   

** Es wird darauf verwiesen, dass sich der Gesamtbrutto-

preis aus der zum Erfüllungszeitpunkt gültigen gesetzli-

chen Mehrwertsteuer ergibt.   

 


